
Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2016-707
öffentlich

27.04.2016
G. Matschke

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen 
"Wohngebiet Mühlenblick" östlich des Rosenweges 
hier: Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

12.05.2016 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
17.05.2016 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
24.05.2016 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
06.06.2016 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

1. Die während der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen und Anregungen der 
Öffentlichkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadt 
Grevesmühlen unter Beachtung des Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, wie im 
Abwägungsvorschlag gemäß Anlage dargestellt, geprüft. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Grevesmühlen 
zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und nach § 4 
Abs. 2 BauGB mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34.1 durchgeführt. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen und Anregungen 
vorgebracht. Die Öffentlichkeit hat im Beteiligungsverfahren Stellungnahmen abgegeben. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden.
Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen 
sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die 
Stadtvertretung zu beraten und zu entscheiden. Die Planunterlagen sind um die Ergebnisse 
der Abwägung zu ergänzen. 
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Vorlage VO/12SV/2016-707 Seite: 2/2

In Auswertung der vorliegenden und vorgeschlagenen Ergebnisse des Umlegungsverfahrens 
der Stadt Grevesmühlen (Stand Neuzuteilungsentwurf vom 22.03.2016) ergeben sich 
Änderungen des Planentwurfs. Die Abstimmung der Verwaltung mit dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen 
am 31.03.2016 hat ergeben, dass eine zweiwöchige Öffentlichkeitsbeteiligung und eine 
Beteiligung der betroffenen Behörden für die beiden Änderungsbereiche festgelegt wurden.
Die Planunterlagen liegen vom 03.05.2016 bis zum 18.05.2016 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut und verkürzt aus. Eine Abwägung der Stellungnahmen aus diesem Verfahren kann 
derzeit noch nicht erfolgen. Der Abwägungsbeschluss wäre nach Abschluss des erneuten 
und verkürzten Beteiligungsverfahrens entsprechend zu ergänzen.

 

Finanzielle Auswirkungen: 

  
Anlage/n: 

- Tabellarische Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf 
des B-Planes Nr. 34.1 mit Abwägungsvorschlägen 

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stellungnahmen der aufgeführten Fachdienste werden nachfolgend behandelt. Siehe 

nachfolgende Behandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

A 

zu 1. 

Die Ausführungen zu dem Planungsziel der Stadt Grevesmühlen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

zu 2. 

Die Stadt hat den Sachverhalt überprüft. Die Baugrenze in dem Bereich wird verändert, so 

dass weitergehende Möglichkeiten für eine Überbauung möglich werden. Die 

Berücksichtigung ist bereits Gegenstand der erneuten Entwurfsunterlagen. 

 

zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen verfolgt konsequent ein städtebauliches Konzept. Bereits im 

Bebauungsplan Nr. 30 wurden die Firstrichtungen vorgegeben. Die Umsetzung des 

städtebaulichen Konzeptes führte dazu, dass eine Wahrnehmbarkeit gegeben ist und eine 

städtebaulich räumliche Situation mit Aufenthaltsqualität geschaffen wird. In den 

Baugebieten ist derzeit eine Vielfalt an verschiedenen Gebäuden zu verzeichnen. Die 

Grundstücksgrößen sind dabei oft, wie auch in diesem Fall klein. Ohne eine Vorgabe ist 

eine städtebaulich räumliche und wahrnehmbare Situation kaum umsetzbar. Deshalb 

werden Festsetzungen zur Firstrichtung getroffen. Die Festsetzungen im WA 3 

berücksichtigen die Orientierung und die Himmelsrichtung. Aufenthaltsbereiche und 

Zugangsbereiche können so unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung auch 

entsprechend gelegt werden. Für die westliche Reihe im WA 3-Gebiet wird die 

Giebelstellung zur Straße gewählt, um bessere Möglichkeiten für die Lage von 

Aufenthaltsbereichen im Süden zu schaffen. Für die östliche Reihe würde der 

Zugangsbereich von Osten erfolgen auf der Längsseite des Gebäudes und im 

westlichen/südwestlichen Bereich Aufenthaltsbereiche entstehen können. Entsprechend 

erfolgt die Methodik auch im Gebiet WA 4. Um hier auszuschließen, dass die Längsseite 

meist in Traufrichtung stehende Gebäudeseite die Schaffung von Aufenthaltsbereichen und 

Außenwohnbereichen erschwert, wird die Giebelstellung gewählt, um hier die Schmalseite, 

meist die Giebelstellung zur Straße zur sichern und Zugangsbereiche möglichst im Norden 

und Aufenthaltsbereiche im Süden/Südosten bzw. Westen zu ermöglichen. Die Festsetzung 

der Firstrichtung wird in der Begründung weiter erläutert.  Bei den Gebieten WA 1 und WA 

2 wird im Wesentlichen die Aufnahme unter dem städtebaulichen Bezug zum 

Bebauungsplan Nr. 30 und der vorhandenen Bebauung am Rosenweg gewählt. Für das WA 

5-Gebiet handelt es sich um den Anschluss an die Hausnummern 1, 2 und 3 Rosenweg. Hier 

ist eine Traufstellung typisch. Diese wird beachtet.  

 

zu 4. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich hiermit beschäftigt. Die Zielsetzungen bestehen darin für 

Satteldächer größere Dachneigungen vorzusehen, um hier gestaltete Dachlandschaften zu 

entwickeln und dem Wohncharakter entsprechend Rechnung zu tragen. Bei kleineren 

Dachneigungen wird auf Flachdächer, Pultdächer und Walmdächer orientiert. Zusätzlich 

wird im ermöglicht, im WA 1 auch Walmdächer mit Dachneigungen von 30 bis 38 Grad 

zuzulassen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

5 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 4 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

In der Planzeichnung wurde keine Festsetzung zur Gebäudehöhe getroffen. In der 

Planzeichenerklärung erfolgt die Höhenfestsetzung zu den maximalen Höhen. Vergleiche 

hierzu Anregung in Sachpunkt 7.  

 

zu 6. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wurde überprüft. Die Festsetzung und die 

Planzeichenerklärung sind eindeutig. 

 

zu 7. 

In der Nutzungsschablone wird die Oberkante wie vorgeschlagen mit maximaler 

Gebäudehöhe FD präzisiert. Dementsprechend wird die Festsetzung im Teil B-Text dazu 

in Übereinstimmung gebracht. 

 

zu 8. 

Die Gebäudehöhe wird um den Bezug des Flachdaches ergänzt. Eine Festsetzung der 

Dachneigung innerhalb der Höhenfestsetzung wird nicht getroffen, da es sich hierbei um 

eine gestalterische Festsetzung handelt. Eine Definition des Flachdaches ist entbehrlich, 

da es sich um einen anerkannten fachspezifischen Begriff wie auch Sattel- oder 

Walmdach handelt. 

 

zu 9. 

In der Festsetzung wird der untere Bezugspunkt mit „unterer“ in Satz 1 ergänzt. Der Satz 

definiert die Sockelhöhe. Es wird definiert, was die konstruktive Sockelhöhe ist. Der Satz 

3 bedeutet, dass es der Abstand zwischen Oberkante Erdgeschossfußboden und der 

aufstrebenden Außenwand bis zu diesem Punkt ist.  

 

zu 10. 

Es besteht das Ziel der Stadt Grevesmühlen, Vorgaben für die städtebauliche Ordnung 

und Gestalt des Gebietes zu treffen. Dafür ist die Firstrichtung ein wichtiges Instrument. 

Aus energetischen Gründen sind nach Überprüfung die Gebäudestellungen gut geeignet. 

Da die Dachflächen in westliche und südliche Richtung Möglichkeiten für solare 

Energienutzung durch die vorgegebene Firstrichtung enthalten, sollte ein Abweichen 

weitestgehend ausgeschlossen sein. Für einen ausnahmsweise zutreffenden Fall, der zu 

begründen ist, wird die Ausnahmeregelung getroffen. Abweichungen zu Dachneigungen 

sind aus Sicht der Stadt Grevesmühlen nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Alternativ wäre auch die 

Ausnahme von der 

vorgegebenen Dachneigung 

festzulegen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 11. 

Die Ausführungen sind nicht nachvollziehbar. Der Vorgartenbereich ist überprüft worden. 

Es handelt sich um den Bereich zwischen straßenseitiger Gebäudefront und 

Straßenbegrenzungslinie. Die Stadt möchte an dieser Festsetzung festhalten, um die 

Hauptgebäude entsprechend dominieren zu lassen. Die Garagen und überdachten 

Stellplätze sollen nicht vor die Hauptgebäude hervortreten. Der Vorgartenbereich bleibt 

so definiert. Der Vorgartenbereich soll nicht durch bauliche Anlagen beeinträchtigt 

werden. Die Ausnahmen werden geregelt. 

 

zu 12. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit dem Sachverhalt beschäftigt. Die Öffnungsklausel 

wird aus Sicht der Stadt Grevesmühlen weiterhin als gerechtfertigt angesehen. Es sind 

konkrete Nachweise für den Fall zu führen, dass geringere Anforderungen an den 

Schallschutz bestehen. Dies erfordert eine Nachweisführung. Für den Bebauungsplan 

wurde eine Prognose erstellt. In der konkreten Umsetzung können hier durch Nachweise 

möglicherweise günstigere Situationen im konkreten Fall entstehen. Es entspricht der 

Berücksichtigung der spezifischen Situation für das Einzelobjekt. 

 

zu 13. 

Die Begründung wird zu diesem Sachverhalt ergänzt, um die gleiche Ausführung in 

Material und Größe und Form zu sichern. 

 

zu 14. 

Die Festsetzung unter dem Gliederungspunkt soll entsprechend ergänzt werden, dass 

zusätzlich zu Photovoltaikanlagen präzisiert wird: „Die Flächen für Photovoltaikanlagen, 

die … usw“. 

 

zu 15. 

Die Festsetzung unter 2.4 wird ergänzt. Es wird klargestellt, dass Carports überdachte 

Stellplätze sind. Anstelle Carport wird die Formulierung überdachter Stellplatz in 

Anlehnung an die BauNVO gewählt. 

 

zu 16. 

Eine Maßnahme nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, das heißt die von der Bebauung 

freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung,… ist für die Stadt Grevesmühlen in 

diesem Zusammenhang nicht erkennbar. Es wurden keine Maßnahmen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes in 

dieser gestalterischen Festsetzung getroffen. Nach Überprüfung der Festsetzung durch die 

Stadt Grevesmühlen wird losgelöst von dem vorgegebenen Bezug die gestalterische 

Festsetzung beibehaltenden. Der letzte Satz wird gestrichen.  

zu 17. 

Die Festsetzung wird gegliedert. Die Vorgaben unter 2.4 werden als Hinweise beachtet; 

deshalb wird anstelle der Formulierung „vorzugsweise“ „beispielhaft“ gewählt. 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 18. 

Die Festsetzung ist nicht erforderlich. Die Stadt nimmt die Baugrundstücke in die 

Versickerungssatzung auf. Somit ergibt sich das Erfordernis der Versickerung auf den 

Grundstücken von selbst. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind entbehrlich. 

 

zu 19. 

Der Hinweis wird beachtet. Es wurde eine rechtseindeutige Regelung zu Ausgleich und 

Ersatz geschaffen. 

Als Ausgleich für den Eingriff sollen Ökopunkte aus dem Ökokonto Talkenbruch bei 

Pinnowhof genutzt werden. Eine Eignung der Inanspruchnahme der Ökopunkte aus dem 

oben genannten Ökokonto ist durch die untere Naturschutzbehörde bestätigt. Eine 

schriftliche Bestätigung (städtebaulicher Vertrag über den Kauf von Ökopunkten 

zwischen dem Vorhabenträger und dem Maßnahmenträger) erfolgt vor 

Satzungsbeschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 20. 

Die Begründung wird ergänzt: „Grevesmühlen ist als Mittelzentrum hinter der Hansestadt 

Wismar das bedeutendste…usw“. 

 

zu 21. 

Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen ist der Vorgartenbereich zweifelsfrei definiert. Es 

handelt sich um den Bereich zwischen straßenseitiger Gebäudefront (nicht Baugrenze) 

und Straßenbegrenzungslinie. Widersprüche sieht die Stadt nicht. Somit wird der 

Vorgartenbereich freigehalten und weitere Einschränkungen werden nicht getroffen.  

Diese Bereiche (Vorgartenbereiche) sind von baulichen Anlagen freizuhalten. Ausnahmen 

werden geregelt. 

 

zu 22. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit den Belangen beschäftigt. Es gibt im 

Umlegungsverfahren einen Neuzuteilungsentwurf. Entsprechend Neuzuteilungsentwurf 

und den Anforderungen der Landesbauordnung wurden Flächen im erneuten Entwurf des 

Bebauungsplanes festgesetzt, die von Bebauung… freizuhalten sind. Somit ist der Belang 

beachtet. Die Berücksichtigung ist Gegenstand der erneuten Entwurfsunterlagen. 

 

zu 23. 

Entsprechend Umlegungsverfahren und Zuteilungsentwurf ergeben sich neue 

Grundstücksgrenzen auch für den Bestand am Rosenweg. Unter Berücksichtigung der 

Anforderungen aus dem Umlegungsverfahren und den Anforderungen der LBauO M-V 

zum Brandschutz werden Bereiche festgelegt, die von der Bebauung … freizuhalten sind. 

Somit wird der Anforderung Rechnung getragen. Die Berücksichtigung ist Gegenstand 

der erneuten Entwurfsunterlagen. 

 

zu 24. 

Die Festsetzung und die Darlegung in der Begründung werden angepasst. Die Zufahrt ist 

mit einer Breite von 4 m vorzusehen. Dies ist in der Begründung zu beachten. 

 

zu 25. 

Es wird ergänzt und somit Übereinstimmung mit der Begründung hergestellt, dass 

freistehende Photovoltaikanlagen unzulässig sind. Die textlichen Festsetzungen werden 

ergänzt. 

 

zu 26. 

Die Löschwasserbereitstellung ist mit der Herstellung eines Hydranten sichergestellt. Die 

Begründung ist zu ergänzen. Die Löschwasserbereitstellung ist durch die Stadt 

Grevesmühlen vor Satzungsbeschluss sicherzustellen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 27. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt ist der Stadt 

Grevesmühlen bekannt. Es handelt sich lediglich um eine Öffnungsklausel, die ggf. mit 

dem erneuten Entwurf zu beachten ist. Unabhängig von den Darlegungen in der 

Begründung ist der Sachverhalt ohnehin gesetzlich geregelt. 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine 

entgegenstehenden Belange hinweist. 

 

Zu 2. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Inanspruchnahme von Ökopunkten 

aus dem Ökokonto Talkenbruch bei Pinnowhof (NWM-013) geeignet ist, die mit dem 

Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Grevesmühlen entstehenden Eingriffe auszugleichen. 

 

Zu 3. 

Eine schriftliche Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der 

Ökokontomaßnahme wird durch den Eingriffsverursacher gegenüber der 

Zulassungsbehörde vor Satzungsbeschluss vorgelegt. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Frau Hamann wird nach Satzungsbeschluss über das 

Abwägungsergebnis (Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente und 

genaue Bezeichnung des Ökokontos) informiert. Die Stadt Grevesmühlen hat unter 

Berücksichtigung des Stellungnahmeverfahrens mit dem Entwurf des Bebauungsplanes 

Nr. 34.1 ihre Eingriffs- und Ausgleichsregelung überprüft. Eingeflossen sind sowohl die 

zuletzt gefertigten Gutachten zu den Baugrund- und Gründungsverhältnissen und zu 

Bodenverhältnissen des Büros Brian Palasis. Darüber hinaus wurden die Hinweise der 

Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde berücksichtigt. 

Dadurch, dass das Plangebiet bis ca. 1,3 m unter Geländeoberkante nahezu durchgängig 

anthropogen umgelagerte Sandböden aufweist, die keine schädlichen Verunreinigungen 

aufweisen, beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen die Reduzierung des Ausgleichsumfangs. 

Begründet wird dies mit der Standortqualität und Bewertung der Böden in der 

Anfangsbeurteilung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz. Es sind keine Prüfwerte für den 

Wirkungspfad Boden-Mensch betroffen, jedoch ist die natürliche Bodenstruktur stark 

verändert. In die Bewertung fließt auch ein, dass im Boden Bauschutt in unterschiedlichen 

Konzentrationen vorkommt bzw. vorkommen kann. Dies ist zwar nicht gefährlich, kann 

jedoch bei der Bodennutzung (auch unter Sichtweise der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

mindernd anzusetzen) hinderlich sein. Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt somit die 

Reduzierung des in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ermittelten 

Kompensationsflächenäquivalents nach Modell M-V in Wertung der Bodengutachten und 

unter Berücksichtigung der integrierten Lage unter besonderer Bedeutung der 

Nachnutzung der ehemals baulich genutzten Fläche um bis zu 25 %. Unter Beachtung der 

Anforderungen an den Standort und Berücksichtigung reiner Vorbelastungen geht die 

Stadt Grevesmühlen davon aus, dass der Ausgleichsumfang wegen der Inanspruchnahme 

der ehemals baulich genutzten Flächen und deren anthropogen umgelagerter Sandböden 

um 25 % reduziert werden kann. Von dem ermittelten Ausgleichsumfang von 17.308 m² 

KFÄ würde somit ein Ausgleichsumfang in Höhe von 12.981 m² KFÄ (somit 

Reduzierung um 25 %) verbleiben. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. Die 

Sicherung der 

Kompensationsflächenäquivalente 

erfolgt; jedoch nur in dem 

reduzierten Umfang.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Der Hinweis zum gesetzlichen Baumschutz nach § 18 NatSchAG M-V für mehrstämmige 

Bäume wird zur Kenntnis genommen. Entsprechend des Hinweises wurde der 

Schutzstatus gemäß § 18 NatSchAG M-V für die Bäume im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen überprüft. Mindestens je ein 

Stämmling der mehrstämmigen Bäume weist einen Stammumfang von mindestens 1,00 m 

auf. Somit bleibt der Schutzstatus für die Bäume unverändert. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis zum Punkt 2.1 des Baumschutzkompensationserlasses wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 7. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wurde geprüft, ob für Baumgruppen 

bzw. für Einzelbäume, die im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 34.1 der Stadt 

Grevesmühlen gefällt werden müssen, eine Kompensationspflicht nach 

§ 12 Abs. 1 Nr.8 NatSchAG M-V besteht. Für fünf Birken besteht eine 

Kompensationspflicht. Die Bilanzierung des Eingriffs in die fünf Birken wird in der 

Begründung ergänzt. 

 

Zu 8. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die artenschutzrechtlichen Belange im 

Text-Teil B berücksichtigt sind und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag im 

Umweltbericht, bezogen auf den § 44 Abs. 1 BNatSchG, durch die zuständige Behörde 

gefolgt wird. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind die Belange hinreichend geregelt. 

Erforderlichenfalls sind neu bekanntgegebene und bekanntgewordene Sachverhalte im 

Zuge der Genehmigungsfreistellung, der Bauanzeige oder im Baugenehmigungsverfahren 

zu beachten. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird die Stellungnahme der 

Behörde genutzt, dass die Belange des Artenschutzes beachtet sind und von einer 

Verletzung spezieller artenschutzrechtlicher Belange nicht auszugehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 9. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen und die 

abfallrechtlichen Belange beachtet sind. 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

zu 2. 

Die Ausführungen zur qualifizierten bodenschutzrechtlichen Stellungnahme werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

13 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 12 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 3. 

Ausführungen sollen entsprechend in der Begründung erfolgen. Die Erkenntnisse sollen 

bei der Bewertung von Ausgleich und Ersatz entsprechend berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

zu 2. 

Die Bewertung der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahme vom 21.09.2015 wird als 

Anlage beigefügt. 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 2. 

Die Anforderungen an die Trinkwasserschutzzone sind zu beachten. Gesetze und 

Verordnungen sind ohnehin zu beachten. Es erfolgte eine nachrichtliche Übernahme in den 

Planunterlagen. 

 

zu 3. 

Die Wasserversorgung ist für das Gebiet gesichert. Der Erschließungsvertrag zwischen der 

GKB und dem ZVG liegt vor. 

 

zu 4. 

Die Abwasserentsorgung ist gesichert. Die Erschließungsvereinbarung zwischen der GKB 

und ZVG liegt vor. 

 

zu 5. 

In Bezug auf die Niederschlagswasserbeseitigung liegt die wasserrechtliche Erlaubnis des 

Landkreises vom 22. April 2016 für die Ableitung des gesamten Niederschlagswassers der 

Verkehrsflächen über Straßenabläufe in das Gewässer II. Ordnung 7/11/B3 vor. 

Ausführungen zum Regenwasserrückhaltebecken sind nicht enthalten. Das 

Regenwasserrückhaltebecken bzw. die Fläche für das Regenwasserrückhaltebecken ist nach 

Aussage des technischen Planers, Ingenieurbüro Storm, so bemessen, dass die Fläche den 

zukünftigen Anforderungen genügt. 

 

zu 6. 

Das Plangebiet befindet sich derzeit außerhalb des Geltungsbereiches der 

Versickerungssatzung des ZVG. Die Stadt hat im April 2016 den Antrag auf Aufnahme der 

im Plangebiet gelegenen Grundstücke in den Geltungsbereich der Versickerungssatzung des 

ZVG als Abwasserbeseitigungspflichtigen gestellt. Für den Plangeltungsbereich liegt eine 

baugrundtechnische Stellungnahme zu den Untergrundverhältnissen – Gründungsbeurteilung 

vom Dipl.-Ing. Palasis vom Juni 2015 vor. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine 

Regenwasserversickerung im Plangebiet möglich ist. Das vorliegende Fachgutachten wurde 

dem ZVG zur Aufnahme des Plangebietes in die Versickerungssatzung übergeben. Die 

Entscheidung der Verbandsversammlung zur Aufnahme in die Versickerungssatzung ist für 

2016 vorgesehen. Die Nichtaufnahme des Plangebietes in die Versickerungssatzung hat zur 

Folge, dass der ZVG als Abwasserbeseitigungspflichtiger eine andere Lösung zu realisieren 

hätte. Eine Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgt somit erst nach der 

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung. Solange gilt der Planungsstand gemäß § 

33 BauGB. Die Stadt Grevesmühlen kann gemäß § 32 Abs. 4 Landeswassergesetz keine 

satzungsrechtlichen Regelungen im Bebauungsplan treffen. Das Landeswassergesetz enthält 

keine Ermächtigungsgrundlage gemäß § 9 Abs. 4 BauGB, entsprechende Regelungen zu 

treffen. Es kommen somit in der Regel Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 14, 15 und 20 

BauGB in Betracht. Von der Möglichkeit solche Festsetzungen zu treffen, kann die Stadt 

Grevesmühlen Gebrauch machen. Es handelt sich hierbei nicht um zwingende Festsetzungen, 

sondern um Festsetzungen, die im Ermessen der Planungshoheit der Stadt Grevesmühlen 

getroffen werden.  

 

Zu berücksichtigen.. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. Ergänzung 

der Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

weiter zu 6. 

Die Stadt Grevesmühlen möchte bei Aufnahme des Plangebietes in die 

Versickerungssatzung keine weiteren Regelungen für die Bauherren treffen und verzichtet 

somit auf zusätzliche Flächen- und Maßnahmefestsetzungen. Der Private hat geeignete 

Maßnahmen vorzusehen, die Niederschlagswasserbeseitigung auf dem Grundstück zu 

gewährleisten. Das DWA-Arbeitsblatt A 138 ist zu beachten. Bei Veräußerung der 

Grundstücke durch Vorhabenträger ist dies im Kaufvertrag zu sichern. 

 

zu 7. 

Die gestalterischen Festsetzungen werden ergänzt und den Anforderungen angepasst. 

Ausschlusstatbestände sind zu beachten. 

 

zu 8. 

Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind bereits im Teil B-Text beachtet. Es 

ergeben sich zusätzliche Hinweise, die zusätzlich aufgenommen werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 9. 

Die Rechtsgrundlagen sind bereits Bestandteil der Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

G 

zu 1. 

Die Anforderungen an die Belange der Bodendenkmalpflege sind entsprechend zu 

erfüllen und zu beachten. 

 

zu 2. 

Siehe die Stellungnahme unter II.20. 

 

 

 

H 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Hinweise nimmt die Stadt Grevesmühlen zur Kenntnis. 

 

zu 2. 

Entsprechend dem städtebaulichen Konzept befinden sich geplante Gebäude nicht weiter 

als 50 m von einer mit Fahrzeugen der Feuerwehr befahrbaren öffentlichen 

Verkehrsfläche. Dies wird mit den Entwurfsunterlagen weiterhin beachtet. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Anforderungen sind im Verfahren der Genehmigungsfreistellung bzw. 

erforderlichenfalls im Genehmigungsverfahren zu beachten. 

 

 

zu 4. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Belange der gesicherten 

Löschwasserversorgung für den Grundschutz durch die Stadt Grevesmühlen zu beachten. 

Die zur Verfügung stehenden Entnahmemöglichkeiten zur Sicherung des Grundschutzes 

sind in den Planunterlagen darzustellen. Die über den Grundschutz hinausgehende 

Löschwasserversorgung ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

 

zu 5. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, da die Darstellung der 

Löschwasserbereitstellung und zusätzliche Möglichkeiten bereits in der Begründung 

erfolgten.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Vorbehalte 

vorgebracht werden. 

 

zu 2. 

Die Stadt Grevesmühlen ist bestrebt, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. 

Vertragliche Regelungen werden getroffen. 

 

 

 

 

K 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus verkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken 

bestehen. 

 

L 

zu 1. 

Die Anforderungen sind im Rahmen der Straßenplanung zu beachten. Auf der Ebene der 

Bauleitplanung werden Empfehlungen für Straßenprofile dargestellt. Das Straßenprofil 

wird nicht festgesetzt. Die Vorgaben des technischen Planers wurden für die Vorbereitung 

der Bauleitplanung genutzt. 

 

zu 2. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Erteilung der Fachgenehmigung wird durch die Stadt 

Grevesmühlen beantragt. 

 

zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine Hinweise und Bedenken 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

M 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des öffentlichen Gesundheitsdienstes keine 

Stellungnahme abgegeben wurde. 

 

N 

zu 0. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen und die 

Forderung nach einer Stellplatzzuweisung aus der Stellungnahme vom 07.09.2015 

umgesetzt wurde. 

 

zu 1. 

Die Ausgestaltung der Fahrbahn erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung zur 

Straßenplanung. Die Hinweise sind zu beachten. Sie sind in der Begründung bereits 

beachtet. 

 

zu 2. 

Die Straßenverkehrsflächen werden gemäß den Vorgaben des technischen Planers 

berücksichtigt. Die detaillierte Planung ist durch den technischen Planer mit den 

zuständigen Behörden abzustimmen. 

 

zu 3. 

Die Kurvenbereiche sind im Rahmen der technischen Planung so auszuführen, dass die 

geordnete Abfallentsorgung möglich ist. 

 

zu 4. 

Die Beschilderungsanforderungen sind in der Ausführungsplanung zu beachten.  

 

 

O – siehe nachfolgend 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen und keine 

Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes zu beachten sind. 

 

zu 2. 

Die Anforderungen ergeben sich durch das Kataster- und Vermessungsgesetz. 

 

zu 3. 

Vor Planausfertigung wird der Katasterbestand bestätigt. Die Vermessung wurde 

entsprechend erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage: Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde zum Vorentwurf: 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 3. 

Der Schutzstatus nach § 18 NatSchAG M-V für den vorhandenen Baumbestand wird 

dargestellt. Weitergehende Anforderungen bestehen aufgrund von Anforderungen des 

Ortsrechtes nicht; Ortsrechte zur Regelung des Baumbestandes bestehen in der Stadt 

Grevesmühlen nicht. 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass Aussagen zum Artenschutz nicht 

getroffen wurden. 

 

 

 

D 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine 

entgegenstehenden Belange hinweist. 

 

zu 2. 

Die Bestandsbeschreibung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des Immissionsschutzes, 

Lärmemissionen, in den Planunterlagen hinreichend beachtet wurden. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

21 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 20 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die vorgeschriebenen Immissionswerte 

für Geruch im geplanten Wohngebiet eingehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

zu 1. 

Die Rechtsgrundlagen werden bei Erfordernis in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die vorgelegten Unterlagen und Planungsziele entsprechen den Absichten der Stadt 

Grevesmühlen. 

 

zu 2. 

Die raumordnerische Bewertung ist im wesentlichen Bestandteil der Begründung. Die 

raumordnerische Bewertung wird in den Unterlagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 3. 

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

zu 4. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 5. 

Die Verwaltung der Stadt Grevesmühlen wird dies entsprechend veranlassen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Stellungnahme des StALU wird nachfolgend behandelt. Siehe die einzelnen 

Sachpunkte. 

 

zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken oder Anregungen 

geäußert werden. 

 

zu 2. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Anregungen 

geäußert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu vertretende Belange des Naturschutzes aus 

Sicht der Behörde nicht betroffen sind. Andere Naturschutzbehörden und Verbände 

wurden im Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen. 

 

zu 3.3. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Landkreis 

Nordwestmecklenburg wurde im Planverfahren beteiligt. 

 

zu 3.4. 

Der Hinweis ist bereits Bestandteil der Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

zu 4.1.1. 

Die Stadt Grevesmühlen ist den Belangen nachgegangen. Die erforderlichen Unterlagen 

und hier zitierten Unterlagen wurden dem StALU zur Stellungnahme zur Verfügung 

gestellt. Somit war eine abschließende Stellungnahme möglich. In Ergänzung der 

Stellungnahme hat auf Nachforderung das StALU am 17.03.2016 mitgeteilt, dass keine 

immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. Siehe unter II.3a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.1.2. 

Die Stadt Grevesmühlen hat ein Schallgutachten für die Beurteilung der Auswirkungen 

der relevanten Umgebung erstellt. Das Gutachten ist Gegenstand der 

Verfahrensunterlagen. Festsetzungen werden aufgrund des Gutachtens getroffen. Die 

Anforderungen an gesunde Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse können gewährleistet 

werden. Der Belang des ausreichenden Schallschutzes ist beachtet. Entsprechende 

Festsetzungen wurden getroffen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 4.2.1. 

Der Hinweis ist bereits im Teil B-Text beachtet. 

 

zu 4.2.2. 

Der Hinweis ist bereits im Teil B-Text beachtet. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Vorhaben keine immissionsschutz- sowie 

abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 

Energiewirtschaftsgesetz berührt sind. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge 

auf Bergbauberechtigungen vorliegen. 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit für Bundes- oder 

Landesstraßen bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme des ZVG vom 24.09.2015 

inhaltlich berücksichtigt wurde. Die Ergänzungen des ZVG werden nachfolgend 

behandelt. Siehe dort. 

 

zu 2. 

Der Erschließungsvertrag zwischen der Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH und 

dem ZVG liegt mit Unterzeichnung des ZVG vom 26.04.2016 vor. Der Vertrag wird zu 

den Verfahrensunterlagen genommen. Die Begründung ist zu ergänzen.   

 

zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen hat unter Stellungnahme II.32 bestätigt, dass die Errichtung eines 

zusätzlichen Hydranten im Plangebiet für die Löschwassersicherung erforderlich ist. Die 

Begründung ist zu ergänzen. 

 

zu 4. 

Der ZVG ist bei Änderungen des Bauleitplanes erneut zu beteiligen. Unabhängig davon 

ist zu beachten, dass jede weiterführende Planung auch mit dem ZVG abzustimmen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Selbstverständlich ist, 

dass die Zustimmung nur für das der Anfrage zugrunde liegende Baufeld besteht. 

 

zu 2. 

Die im Plangeltungsbereich bekannt gegebenen Leitungsbestände werden in den 

Planunterlagen dargestellt und über Leitungsrechte gesichert. Die Informationen zu 

Versorgungsleitungen der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH werden gemäß 

Stellungnahme zu den Verfahrensunterlagen genommen. Im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und Realisierung des Baugebietes sind Abstimmungen mit der Stadtwerke 

Grevesmühlen GmbH zu führen. Die anderen Rechtsträger wurden je nach Erfordernis 

und Einschätzung der Stadt Grevesmühlen bei der Aufstellung des Bauleitplanes beteiligt. 

Bei zukünftigen Maßnahmen sind die Anforderungen an Kreuzungen und Näherungen 

laut DIN einzuhalten. Die Anforderungen an die Herstellung der erforderlichen 

Versorgungsanlagen sind bei der zukünftigen Vorbereitung zu beachten. Die 

Detailplanung ist im Zuge der technischen Planung vorzunehmen. 

 

zu 3. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. Die Abstimmungen und Erörterungen 

vor Ort werden im Zusammenhang und Vorbereitung der Ausführung beachtet. 

 

zu 4. 

Diese Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 5. 

Diese Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Da der Abschluss des Verfahrens 

unmittelbar bevorsteht, wird davon ausgegangen, dass diese Stellungnahme Gültigkeit für 

die Beurteilung dieses Planvorhabens behält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

32 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 31 
 

33 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 32 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Anlagen oder Leitungen der Stadtwerke 

Grevesmühlen GmbH, Gasnetz, im Planbereich befinden. Diese sind bereits im Plan 

gekennzeichnet und mit Leitungsrecht gesichert. Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen 

ergeben sich keine weiteren Anforderungen. 

 

zu 2. 

Die Planauszüge werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. Im Zuge der 

technischen Planung und Vorbereitung der Maßnahme sind detaillierte Abstimmungen 

mit der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH (Gasnetz) zu führen. Die Begründung ist zu 

ergänzen. 

 

zu 3. 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese sind im 

Zusammenhang mit der technischen Planung und Vorbereitung der Erschließungsanlagen 

zu beachten. Die Hinweise zum Schutz der vorhandenen Gasleitung sind bereits 

Bestandteil der Begründung. Ansonsten handelt es sich um eine neue Erschließung des 

Gebietes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Das Merkblatt liegt nicht bei. Der Rohrnetzplan wird den Verfahrensunterlagen beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Anlagen des Unternehmens im 

Plangebiet befinden. 

 

zu 3. 

Die Stellungnahme der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH (Stromnetz) liegt vor und wird 

unter Sachpunkt II.14a behandelt. Siehe dort. 

 

zu 4. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Versorgungsanlagen der Hanse Werk AG 

vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Forderungen zum 

Bebauungsplan bestehen. Seitens der Gasversorgung liegt die Stellungnahme der 

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH (Gasnetz) unter II.14b vor. Siehe dort. 

 

zu 3. 

Die Stellungnahme und deren Auswertung zum Vorentwurf werden der 

Abwägungsdokumentation beigefügt. Es ergeben sich keine Anforderungen, die im 

weiteren Planverfahren zu beachten sind.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage: Stellungnahme der Hanse Werk AG zum Vorentwurf: 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Versorgungsanlagen des Versorgers im 

Plangebiet befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

40 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 39 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 2. 

Den Stadtwerken Grevesmühlen GmbH obliegt auch die Gasversorgung. Stellungnahmen 

wurden im Verfahren abgegeben. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Anlagen des 

Versorgungsträgers befinden oder geplant sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Anlage mit den Ausführungen 

zur Bodendenkmalpflege liegt der Stellungnahme und deren Auswertung bei. Siehe dort. 

 

zu 2. 

Die allgemeinen Hinweise zu Denkmalen werden zur Kenntnis genommen. Die Gesetze 

sind ohnehin zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Ausführungen zum Bodendenkmal werden zur Kenntnis genommen und im Plan 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die flächige Darstellung des Bodendenkmals wird berücksichtigt. Es wird zusätzlich auf 

die Stellungnahme unter II.20b hingewiesen. Danach ist dargestellt, dass keine Einwände 

gegen die Durchführung der Maßnahmen bestehen, da die Wiederherstellung des 

historischen Bildes des Gewässers und damit seine Erhaltung vorgesehen ist. Im Teil B-

Text werden die Belange beachtet.  

 

 

 

zu 5. 

Der gegebene Hinweis ist bereits Bestandteil der Planunterlagen. 

 

 

 

zu 6. 

Die Kontaktdaten sind bereits in den Unterlagen enthalten. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Maßgeblich ist, dass aus 

bodendenkmalpflegerischer Sicht keine Einwände gegen die Durchführung der 

Maßnahme bestehen, da die Wiederherstellung des historischen Bildes des Gewässers und 

damit seine Erhaltung gegeben sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Der Abschlussbericht wird Bestandteil der Antragsunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Belange zu Waldflächen und zur Waldmehrung nimmt die Stadt 

Grevesmühlen zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Zustimmung der Forstbehörde wird zur Kenntnis genommen. Es wird keine 

Waldbetroffenheit festgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Planung keine 

grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

 

zu 2. 

Das Gewässer II. Ordnung ist nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt. Der 

Gewässerrandstreifen ist beachtet. 

 

zu 3. 

Die Planung der Erneuerung des Gewässers 7/11/B3 erfolgt im Rahmen der technischen 

Planung und ist mit dem Wasser- und Bodenverband abzustimmen. Der hydraulische 

Nachweis ist zu führen. Der Wasser- und Bodenverband ist jeweils in die Planung 

einzubeziehen. 

 

zu 4. 

Die Zustimmung der unteren Wasserbehörde ist die entsprechende Voraussetzung für das 

Vorhaben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen vorgetragen 

werden. 

 

zu 2. 

Die Landgesellschaft als zuständige Ressortverwaltung wird im weiteren Verfahren 

beteiligt. Siehe Stellungnahme unter II.33 und deren Auswertung. Darüber hinaus 

beteiligt die Stadt Grevesmühlen die aus ihrer Sicht erforderlichen TÖB und Behörden. 

Weitergehende Beteiligungen sind durch den BBL M-V selbst durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken zum Bauvorhaben 

bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei diesem Planungsziel eine weitergehende 

Beteiligung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr nicht erforderlich ist. 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Bundesamt davon ausgeht, dass eine Höhe von 

30 m über Grund nicht überschritten wird. Dies entspricht auch den Zielen der Stadt. 

 

zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr bei Änderungen der Bauhöhe (über 30 m) erneut zu 

beteiligen ist. Diese Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

51 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 50 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden. 

 

zu 2. 

Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen sind keine weiteren Gutachten erforderlich. 

 

zu 3. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine 

Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gesetze sind ohnehin zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Festpunkte der amtlichen 

geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V im Vorhabengebiet befinden. Das 

Merkblatt und die weitergehenden Informationen werden für diesen Bebauungsplan zur 

Kenntnis genommen.  

 

zu 2. 

Die zuständige Kataster- und Vermessungsbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1, 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus Sicht der landesrelevanten 

Gefahrenabwehr bestehen.  

 

zu 2. 

Die sachlich und örtlich zuständigen Kommunalbehörden wurden im Planverfahren 

beteiligt. 

 

zu 3. 

Der Hinweis, dass Munitionsfunde in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen 

sind, wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 4. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist Gegenstand des jeweiligen 

Genehmigungsfreistellungs- bzw. Baugenehmigungsverfahrens und ergibt sich von selbst.  

 

zu 5. 

Die Hinweise sind in den Planunterlagen bereits beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen im 

nachgelagerten Verfahren. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten der 

Begründung zum Planentwurf gefolgt ist. 

 

zu 2. 

Ein Hydrant ist zur Sicherung der Löschwasserversorgung zu errichten. Dies ist bereits in 

der Begründung dargestellt. Eine Präzisierung der Begründung unter Berücksichtigung 

des jetzigen Planungsstandes wird vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Zuständigkeit der Landgesellschaft wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine landeseigenen Flächen bzw. Flächen der 

Landgesellschaft M-V im Verfahrensgebiet bzw. B-Plangebiet liegen. Ebenso wird zur 

Kenntnis genommen, dass keine Belange betroffen sind und keine Anregungen 

vorgetragen werden. 

 

zu 3. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Auswirkungen erwartet werden. Dies ist 

auch Gegenstand der Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine jagdlichen Belange und Interessen betroffen 

sind. Die gesetzlichen Anforderungen an Bauleitplanverfahren werden durch die Stadt 

Grevesmühlen beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Bernstorf berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Stepenitztal berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Warnow berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Plüschow berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Upahl berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Gägelow berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Damshagen weder 

Anregungen noch Bedenken zum Plan bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Damshagen weder 

Anregungen noch Bedenken zum Plan bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen des Planverfahrens einen Vororttermin am 

28.04.2016 mit den Stellungnehmenden durchgeführt. Eine Teilnehmerliste liegt bei der 

Verwaltung vor. Das Abstimmungsprotokoll ist Gegenstand der Abwägung zur 

Stellungnahme. Die Begründung wird um  die Inhalte der Abstimmung ergänzt. 

Das Abstimmungsprotokoll wird nachfolgend beigefügt: 

„ 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

72 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges  

 71 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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